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Zusammenstellung der Beschlüsse 
aus der öffentlichen Sitzung des Stadtrates 

vom 25.06.2014 

 
 
TOP 4 Antrag der Stadtwerke Bad Neustadt a.d.Saale auf Gewährung einer 

Abschlagszahlung auf die Kapitaleinlage zum Ausgleich des Liquidi-
tätsverlustes 2014 aufgrund des Triamare-Betriebes 

 
Beschluss: 
Der Stadtrat stimmt der Auszahlung einer Kapitaleinlage in Höhe von 250.000 € an die 
Stadtwerke Bad Neustadt a. d. Saale als Abschlagszahlung auf den Liquiditätsabfluss 
durch den Betrieb des Triamare im Wirtschaftsjahr 2014 zu. Die erforderlichen Haus-
haltsmittel stehen im Haushalt 2014 der Stadt Bad Neustadt a. d. Saale unter der 
Haushaltsstelle 8300.9300 „Kapitalzuführung an Stadtwerke“ zur Verfügung. 
  
Abstimmungsergebnis: 
Anwesend: 19 
Ja-Stimmen: 19 
Nein-Stimmen: 0 
Persönlich beteiligt: 0 

 
 
TOP 5 Aufnahme eines Kredites in Höhe von 500.000 € für die Stadtwerke 

Bad Neustadt a.d.Saale bei der LfA Förderbank Bayern 
 
Beschluss: 
Der Stadtrat der Stadt Bad Neustadt stimmt der Aufnahme eines Kredits durch die 
Stadtwerke in Höhe von 500.000 EUR bei der LfA Förderbank Bayern aus dem Pro-
gramm „Infrakredit Kommunal“ zu den mit Schreiben der LfA vom 19.05.2014 genannten 
Konditionen zu. Der Kredit dient der Finanzierung der Maßnahmen „Generalsanierung 
des Trinkwasserhochbehälters Hohenroth 1. BA sowie Teilerneuerung diverser Trink-
wasserversorgungsanlagen“, mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 600.000 EUR. 
 

Abstimmungsergebnis: 
Anwesend: 19 
Ja-Stimmen: 19 
Nein-Stimmen: 0 
Persönlich beteiligt: 0 

 
 
TOP 7 Antrag der Kath. Kirchenstiftung Mariä Himmelfahrt auf anteilige Kos-

tenübernahme zur Einrichtung eines Schülerhortes im Gemeindehaus 
der Pfarrgemeinde Mariä Himmelfahrt am Pfarrer-Alois-Friedrich-Platz 
in Bad Neustadt a.d.Saale 

 

Beschluss: 
Die Stadt Bad Neustadt gewährt der Kath. Kirchenstiftung Mariä Himmelfahrt zur Ein-
richtung eines Schülerhortes im Gemeindehaus der Pfarrgemeinde Mariä Himmelfahrt 
am Pfarrer-Alois-Friedrich-Platz in Bad Neustadt zu den veranschlagten Gesamtkosten 
in Höhe von rd. 98.500,00 € einen Baukostenzuschuss in Höhe von zwei Dritteln, ma-
ximal in Höhe von 65.600,00 €. Zusätzlich stellt die Stadt Bad Neustadt der Kirchenstif-
tung gebrauchtes Mobiliar und Leuchtkörper aus der alten Grundschule in Brendloren-
zen unentgeltlich zur Verfügung. 
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Der Baukostenzuschuss unterliegt ab Fertigstellung des Schülerhortes einer Zweckbin-
dungsfrist von 25 Jahren, bzw. 5 Jahren für die Ausstattungsgegenstände. Eine vorzei-
tige Nutzungsänderung ist der Stadt in jedem Fall anzuzeigen. 
Die Finanzierung des Baukostenzuschusses der Stadt erfolgt über die Haushaltsstelle 
4640.9875 „Inv.-Zuschuss an Kath. Kirchengem. Mariä Himmelfahrt für Schülerhort“. 
Hier stehen im Haushaltsjahr 2014 25.000,00 € zur Verfügung. Der Restbetrag in Höhe 
von 40.500,00 € wird als überplanmäßige Ausgabe gemäß Art. 66 GO bewilligt. Die De-
ckung dieser überplanmäßigen Ausgabe kann durch eine erhöhte Rücklagenentnahme 
sichergestellt werden. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Anwesend: 20 
Ja-Stimmen: 20 
Nein-Stimmen: 0 
Persönlich beteiligt: 0 

 
 


